
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Seit dem Veranlagungszeitraum 2008 besteht für die Gewerbesteuer und die 
darauf entfallenden Nebenleistungen ein Betriebsausgabenabzugsverbot. 
Davor konnte die Gewerbesteuer als Betriebsausgabe abgezogen werden.

In seiner Entscheidung vom 29.2.2012 kam das Finanzgericht Hamburg zu 
dem Entschluss, dass die Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer bei der Gewinnermitt-
lung wohl noch verfassungsgemäß ist. Die zugelassene Revision ist nunmehr vor dem 
Bundesfi nanzhof (BFH) unter dem Aktenzeichen I R 21/12 anhängig. 

Anmerkung: Inwieweit die Revision vor dem BFH Erfolg haben wird, kann nicht ein-
geschätzt werden. Betroffene Steuerpfl ichtige können gegen die Steuerbescheide Ein-
spruch einlegen und ein Ruhen des Verfahrens beantragen.

Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, wenn einem Steuerpfl ich-
tigen zwangsläufi g größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl 
der Steuerpfl ichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermö-
gensverhältnisse und gleichen Familienstands erwachsen (sog. außerge-
wöhnliche Belastung). 

Hierzu können auch Aufwendungen im Krankheitsfall gehören. Bestimmte Krankheits-
kosten, bei denen die medizinische Notwendigkeit nicht offensichtlich ist, dürfen aller-
dings nur noch berücksichtigt werden, wenn der Steuerpfl ichtige ihre Zwangsläufi gkeit 
im Vorfeld – z. B. durch ein amtsärztliches Gutachten – nachweist. 
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Eine entsprechende gesetzliche Regelung hat der Gesetzgeber durch das Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 eingeführt. Er hat damit auf die Änderung einer langjährigen 
Rechtsprechung reagiert. Der Bundesfi nanzhof hatte 2010 dem seit jeher verlangten 
formellen Nachweis mangels einer gesetzlichen Grundlage eine Absage erteilt. Er hat 
jetzt jedoch mit Urteil vom 19.4.2012 entschieden, dass die vom Gesetzgeber eingeführ-
ten formellen Anforderungen an den Nachweis bestimmter Krankheitskosten (für deren 
Anerkennung als außergewöhnliche Belastung) verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den sind. Auch der Umstand, dass die neuen Nachweisregelungen rückwirkend in allen 
noch offenen Fällen anzuwenden sind, ist verfassungsrechtlich unbedenklich; darin liegt 
nach seiner Auffassung keine unzulässige Rückwirkung.

Anmerkung: Es wird also nach wie vor notwendig sein, entsprechende Belege zu sam-
meln, um die erforderlichen Nachweise zu erbringen.

In einem vor dem baden-württembergischen Finanzgericht anhängigen Ver-
fahren wird die Streitfrage zu klären sein, ob die im Einkommensteuergesetz 
(EStG) festgelegte Regelung des Sonderausgabenabzugs verfassungskon-
form ist.

Nach dieser Vorschrift ist der Abzug von Sonderausgaben (d. h. insbesondere über das 
sozialhilfegleiche Versorgungsniveau hinausgehende Kranken- und Pfl ege-, Unfall-, 
Haftpfl icht- und Risikolebensversicherungen) nicht mehr möglich, wenn die Aufwen-
dungen für sozialhilfegleiche Kranken- und Pfl egeversicherungen, die abgezogen wer-
den können, die im EStG vorgesehenen Höchstbeträge übersteigen.

Anmerkung: Durch die Neuregelungen des Bürgerentlastungsgesetzes können ab 2010 
geleistete Beiträge zur (Basis-)Kranken- und Pfl egeversicherung in vollem Umfang als 
Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Demgegenüber sind die Beiträge 
zu weiteren Versicherungen, die nicht zur Basisabsicherung dienen, nur beschränkt ab-
zugsfähig. Hierfür wurde vom Gesetzgeber ein erhöhtes Abzugsvolumen in Höhe von 
1.900 € bzw. 2.800 € (Ledige/Verheiratete) eingeführt. 

Mit Urteil vom 16.11.2011 hat der Bundesfi nanzhof diese Regelung des Gesetzgebers 
bestätigt. Er kann keinen Verstoß gegen das sog. „subjektive Nettoprinzip” feststellen. 
Gegen diese Entscheidung ist jedoch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungs-
gericht unter dem Aktenzeichen 2 BvR 598/12 eingelegt worden. Betroffene Steuer-
pfl ichtige können Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen und das Ruhen des 
Verfahrens beantragen.

Sind Bauzeitzinsen während der Herstellungsphase nicht als (vorab ent-
standene) Werbungskosten abziehbar, können sie in die Herstellungskosten 
einbezogen werden, wenn das fertiggestellte Gebäude durch Vermietung 
genutzt wird.

So entschied der Bundesfi nanzhof (BFH) durch Urteil vom 23.5.2012 in einem Fall, in 
dem der Steuerpfl ichtige ein Mehrfamilienhaus errichtete, es zunächst verkaufen wollte, 
es dann aber aufgrund einer neuen Entscheidung ab Fertigstellung vermietete. Solange 
das Gebäude veräußert werden sollte, waren die während der Bauphase anfallenden Fi-
nanzierungsaufwendungen keine vorab entstandenen Werbungskosten. Die Frage stellte 
sich aber, ob sie insoweit in die Herstellungskosten und damit in die Bemessungsgrund-
lage für die Abschreibung (AfA) einbezogen werden konnten.

Der BFH bejahte diese Frage. Das Handelsgesetzbuch (HGB) erlaubt den Ansatz von Bau-
zeitzinsen, also von Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Allerdings 
gelten die Vorschriften des HGB zunächst nur für bilanzierende Steuerpfl ichtige. Ihr 
handelsrechtliches Einbeziehungswahlrecht wird auch einkommensteuerrechtlich an-
erkannt. Die AfA sind für den Bereich der Überschusseinkünfte indes nach den gleichen 
Grundsätzen wie für die Gewinneinkünfte zu bestimmen. Da Systematik und Zweck 
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des Gesetzes keine unterschiedliche Auslegung gebieten, können Bauzeitzinsen ganz 
unabhängig von den während der Herstellungsphase verfolgten Zwecken in die AfA-
Bemessungsgrundlage einbezogen werden, wenn der Steuerpfl ichtige das fertiggestellte 
Gebäude dazu nutzt, Einkünfte aus Vermietung zu erzielen.

Das Finanzgericht Münster (FG) hat in zwei Urteilen vom 10.5.2012 klar-
gestellt, dass Zinsen, die der Fiskus auf Steuererstattungen zahlt (sog. Er-
stattungszinsen), ungeachtet der durch das Jahressteuergesetz 2010 einge-
fügten Neuregelung nicht steuerbar sind. Dies gilt nach seiner Auffassung 

auch dann, wenn die Erstattungszinsen in Zeiträumen angefallen sind, in denen vom 
Steuerpfl ichtigen gezahlte Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben abziehbar waren. 

In den Streitfällen hatten Steuerpfl ichtige Erstattungszinsen in erheblicher Höhe er-
halten. Zugleich hatten sie in ihrer Steuererklärung auch Nachzahlungszinsen geltend 
gemacht. Das Finanzamt besteuerte die Erstattungszinsen als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen und berücksichtigte die Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben. Im Jahr 2010 
beantragten die Steuerpfl ichtigen unter Hinweis auf die Entscheidung des Bundesfi -
nanzhofes vom 15.6.2010 die Erstattungszinsen steuerfrei zu stellen. 

Das FG gab den Steuerpfl ichtigen recht. Der Gesetzgeber habe im Einkommensteuerge-
setz (EStG) die Grundentscheidung getroffen, Erstattungszinsen zur Einkommensteuer 
dem nicht steuerbaren Bereich zuzuweisen. 

Anmerkung: Als Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofes hat der Ge-
setzgeber durch das Jahressteuergesetz 2010 eine neue Regelung im EStG eingefügt, die 
die Erstattungszinsen ausdrücklich – und rückwirkend – den Einkünften aus Kapitalver-
mögen zuordnet. Darauf kommt es nach Auffassung des FG nicht an. Wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat das Gericht die Revision zum BFH zugelassen.

Zu den Werbungskosten gehören auch notwendige Mehraufwendungen, 
die einem Arbeitnehmer wegen einer aus berufl ichem Anlass begründeten 
doppelten Haushaltsführung entstehen, und zwar unabhängig davon, aus 
welchen Gründen die doppelte Haushaltsführung beibehalten wird. Eine 
doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des 

Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Be-
schäftigungsort wohnt. 

Die Lebensführung des Steuerpfl ichtigen am Beschäftigungsort ist nach einer Entschei-
dung des Bundesfi nanzhofs vom 28.3.2012 einkommensteuerrechtlich grundsätzlich 
unerheblich. Die doppelte Haushaltsführung ist deshalb auch dann berufl ich veran-
lasst, wenn der Steuerpfl ichtige den Zweithaushalt am Beschäftigungsort in einer 
Wohngemeinschaft einrichtet. Es spielt also keine Rolle, ob der Arbeitnehmer diesen 
zweiten Haushalt allein führt oder gemeinsam mit Freunden oder Arbeitskollegen. Das 
Einkommensteuerrecht sieht insoweit keine weitere Motivforschung für die gewählte 
Wohnform am Beschäftigungsort vor.

Erst wenn sich der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen an den Beschäftigungsort ver-
lagert und die Wohnung dort zum Ort der eigentlichen Haushaltsführung wird, entfällt 
deren berufl iche Veranlassung als Wohnung am Beschäftigungsort.

In einem vom Finanzgericht Niedersachsen (FG) entschiedenen Fall erwarb 
ein junges Bauherrenehepaar ein unbebautes Grundstück. Zwei Wochen 
danach schloss es mit einem Bauunternehmen einen Bauvertrag über eine 
Doppelhaushälfte, in dem der Bauträger Umsatzsteuer auswies, die die Klä-

ger als Endverbraucher jedoch nicht als Vorsteuer in Abzug bringen konnten. Das Fi-
nanzamt legte als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer nicht nur den Kauf-
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preis für das unbebaute Grundstück, sondern auch die Bausumme für das herzustellende 
Gebäude zugrunde.

Das FG stellt jedoch zugunsten des Steuerpfl ichtigen fest, dass die Aufwendungen aus 
einem Bauerrichtungsvertrag, der im Zusammenhang mit dem Erwerb eines unbebauten 
Grundstücks abgeschlossen wird und der für den Bauherrn eine Umsatzsteuerbelastung 
auslöst, nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt. Entsprechend sei Bemessungsgrund-
lage für die Grunderwerbsteuer lediglich der Kaufpreis für das unbebaute Grundstück.

Das FG hatte die Revision beim Bundesfi nanzhof zugelassen, der das Urteil nunmehr 
aufhob und folgende Entscheidung traf: Das Vorliegen eines einheitlichen Erwerbsge-
genstands wird indiziert, wenn der Veräußerer aufgrund einer in bautechnischer und 
fi nanzieller Hinsicht konkreten und bis (annähernd) zur Baureife gediehenen Vorplanung 
ein bestimmtes Gebäude auf einem bestimmten Grundstück zu einem im Wesentlichen 
feststehenden Preis anbietet und der Erwerber dieses Angebot annimmt. Dies gilt auch, 
wenn das Angebot nach Abschluss des Kaufvertrags unwesentlich geändert wird. Ein 
einheitlicher Erwerbsgegenstand kann aufgrund besonderer Umstände auch vorliegen, 
wenn der Käufer das Angebot erst 19 Monate nach Abschluss des Kaufvertrags annimmt.

Arbeitgeber sind verpfl ichtet, ihre Arbeitnehmer über arbeitsschutzrelevan-
te Gesetze zu informieren. Je nach Regelung soll dies in geeigneter Weise 
durch Auslegen, Aushängen oder Bekanntmachung geschehen.

Eine Pfl icht zum Aushang oder zur Auslage entsteht insbesondere dann, wenn in der 
Arbeitsstätte Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften anzuwenden sind, die Aushangs- 
oder Auslagebestimmungen enthalten.

Manche Aushangs-/Auslagepfl ichten sind an die Beschäftigungszahl geknüpft. So sind 
das Arbeitszeitgesetz und die Unfallverhütungsvorschriften (je nach Branche) bereits 
bei regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmern auszuhängen bzw. bekannt zu geben. Das 
Jugendarbeitsschutzgesetz ist bei Beschäftigung mindestens eines Jugendlichen und 
das Mutterschutzgesetz erst bei einer regelmäßigen Beschäftigung von mehr als drei 
Frauen bekannt zu geben.

In jedem Fall muss für den Mitarbeiter die Möglichkeit bestehen, ohne Schwierigkeiten 
den jeweiligen Inhalt zu erfahren. Üblicherweise erfolgt ein Aushang an einem sog. 
Schwarzen Brett an einer allgemein zugänglichen Stelle des Betriebes.

Anmerkung: Ein Verstoß gegen die Aushangpfl icht kann mit einer Geldbuße von bis zu 
2.500 € geahndet werden. Hinzu kommen i. d. R. noch die Kosten eines Verfahrens, die 
der Arbeitgeber zu tragen hat. 

8. Aushangpfl ichten für Arbeitgeber

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-
Zuschlag (mtl.) 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag
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Sozialversicherungsbeiträge 26.09.2012

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: Juni = 112,5; Mai = 112,6; April = 112,8; März =112,6; Februar = 112,3, Januar = 111,5
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


